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3. Beerdigung (Ort)
Alle 32 wurden auf dem Friedhof Dreibeinskreuz beerdigt.

4. Beerdigung (Zeit)
Vom 13. Februar bis 16. April 1871 (Repatriierung: 22. März 1871)

5. Alter, soweit im Zivilstandsregister angegeben:
20j ährig 4 23j ährig 1 26jährig 1

21jährig 3 24jährig 1 29j ährig 1

22jährig 5 25j ährig 1 31jährig 1

Ohne Altersangabe 14

Durchschnittsalter 22,8:
Die Toten waren also sehr jung!

Sanität

In den Instruktionen über die Unterbringung, den Unterhalt, den Sold
und die Administration der internierten französischen Militärs (Erlassen

durch das Militärdepartement am 1. Februar 1871) heisst es unter
Punkt 18, B.Truppen: «Der Sanitätsdienst wird durch internierte
französische Ärzte ausgeführt, verteilt auf die Truppen, in Verbindung mit
schweizerischem Sanitätspersonal. Die Internierten werden bei ihrer
Ankunft in den Depots einer minutiösen Untersuchung durch
Schweizer Ärzte unterzogen, welche hauptsächlich die Hautkrankheit
Krätze betrifft, ebenso die Sauberkeit. Die Krankenvisite wird jeden
Sonntag mit der gleichen Sorgfalt wiederholt.» Diese Vorschriften
wurden am 19. Februar durch das Militärdepartement präzisiert.
Interessant ist besonders Punkt 7: «Die Typhus- und Pockenkranken
müssen in isolierte Lazarette übergeführt werden und durch spezialisiertes

Personal gepflegt werden, das nicht für andere Kranke
verwendet werden darf.» Weil die Zahl der Kranken ständig zunahm,
wurde die Zahl der Ärzte zu klein. Die französische Regierung sandte
dann Verstärkung für das medizinische Personal.

Nach dem Bericht von Oberst Tronchin wurde in Solothurn der
Sanitätsdienst von fünf Ärzten versehen, darunter ein Franzose.
Überwacht wurden sie von einem Mediziner im Generalstab. In verschiedenen

Lokalen wurden 152 Betten vorbereitet für leicht Erkrankte.
Schwerere Krankheiten wurden im Spital behandelt.

Unterbringung der Kranken auf der Schützenmatt (Zusammenfassung):

1. Typhuskranke: a. Spital im Schützenhaus
b. Spital im Schiessstand

2. Pockenkranke: a. Spital-Baracke (Bretterhütte) auf der
Schützenmatt beim Scheibenstand
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